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Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 

Kultusminister 

 

 

 

Hannover, 10. November 2021 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
 

nicht ganz überraschend, aber dennoch besorgniserregend steigen die Infektionszahlen 

derzeit auch in Niedersachsen zügig an und ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht in 

Sicht. Angesichts dieser Lage erscheinen jedwede Lockerungen der Schutzmaßnahmen zum 

jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Andere Bundesländer, die z. B. die Maskenpflicht bereits 

aufgegeben hatten, rudern aktuell gerade zurück und verschärfen ihre Maßnahmen wieder. 

 
Es bleibt oberste Prämisse, den Präsenzunterricht für alle zu sichern, Schulschließungen zu 

vermeiden und Schule als sicheren Ort zu stärken. Wir nehmen die Einschränkungen des 

Schulbetriebs Schritt für Schritt zurück, sobald es vertretbar ist, und haben dabei 

insbesondere die Jahrgänge 3 und 4 im Blick. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich 

einheitliche Regelungen für die Grundschulen zu schaffen. Um zu verlässlichen Aussagen 

kommen zu können, werden wir die Lage nach den Herbstferien weiter beobachten müssen 

und die entsprechenden Zahlen auswerten. Gerade für den Grundschulbereich gilt es 

unbedingt, ein mögliches „Hin und Her“ zu vermeiden und verlässliche Regelungen zu 

schaffen. Ich bitte deshalb um Verständnis und noch etwas Geduld bei all denjenigen, die 

sich Lockerungen bereits in der jetzigen Corona-Verordnung gewünscht hätten. 

 
Angesichts steigender Infektionszahlen steigt in einigen Schulen auch die Sorge bezüglich 

des Umgangs mit den vielerorts anstehenden Elternsprechtagen. Um das Ansteckungsrisiko 

für alle Beteiligten nicht unnötig zu erhöhen, finden Besprechungen und Versammlungen mit 

Externen deshalb grundsätzlich als 3G-Veranstaltungen statt, d. h. Sie müssen ein 

tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen, sofern Sie nicht vollständig geimpft oder 

genesen sind. Die Mitbestimmung von Erziehungsberechtigten ist genau wie die regelmäßige 

Kommunikation und der gegenseitige Austausch ein hohes Gut, das auch in schwierigen 

Zeiten nicht geschmälert werden darf. Dennoch gilt es auch hier, den Infektionsschutz für alle 

Beteiligten umfassend zu gewährleisten. Die 3G-Regelung gilt deshalb auch für 

Weihnachtsfeiern, Aufführungen u. ä. Veranstaltungen. 
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Über die weitere Entwicklung und sich daraus ergebende Entscheidungen und Maßnahmen 

werde ich Sie wie gewohnt informieren. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 


